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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung 

27.04.2009 953-56/2009 8 öT 

Stadtverwaltung Eisenach 
  Beschlussvorlage 

  Berichtsvorlage 
Dezernat Amt Aktenzeichen 

I 01.6 10 24 03 05 

 
Betreff 

 
9. Änderung zur Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Eisenach  
 

 
vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen 

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff.   ja nein Enthalt. Nr. 

 Beigeordnetensitzung         

 Ortsteilrat         

 Rechnungsprüfungsausschuss         

 Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Wirtschaft, Kultur und Tourismus 

        

 Ausschuss für Familie, Jugend, 
Soziales und Gesundheitswesen 

        

 Ausschuss für Bildung, Schule und 
Sport 

        
 Jugendhilfeausschuss         
 Bau-, Verkehrs- und 

Umweltausschuss 
        

 Haupt- und Finanzausschuss   06.05.2009 5öT 5 0 1  

 Stadtrat   08.05.2009 8öT 28 0 4 0788/2009 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :       
 weitere Ausgaben HH-Stelle:        Ausgaben Haushaltsstelle :       

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. 
Jahres (aktueller Stand) -EUR- 

Haushaltausgaberest 
-EUR- 

insgesamt 
-EUR- 

HH/JR 
Inanspruchnahme  
./. verausgabt 
./. vorgemerkt 

       
 
       
       

       
 
       
       

       
 
       
       

= verfügbar                       

Frühere Beschlüsse 

Beschluss-Nr.:       Beschluss-Nr.:        Beschluss-Nr.:       Beschluss-Nr.:       
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I. Beschlussvorschlag  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt: 
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt: 
 
die 9. Änderung zur Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Eisenach entsprechend 
der Anlage. 
 
 
II. Begründung  
 
 
Zu Nr. 1  
 
Die Änderung im § 8 resultiert aus einer Gesetzesänderung. 
 
 
Zu Nr. 2 
 
a) Die Änderung im § 12 Abs. 1 resultiert aus einer Gesetzesänderung. 
 
b) Mit dem Zusatz soll eine Vereinfachung und Konkretisierung des Verfahrens für die 
Stadtratsmitglieder erreicht werden. Es handelt sich hierbei um eine Anpassung an die 
tatsächliche Handhabung in Bezug auf den Zugang von Anträgen. 
 
 
Nr. 3  
 
Hier soll eine Vereinfachung und Konkretisierung des Verfahrens erreicht werden. Es handelt 
sich hierbei um eine Anpassung an die tatsächliche Handhabung in Bezug auf den Zugang von 
Anfragen. Weiterhin ist eine Begrenzung der Anfragen auf 4 Anfragen pro Fraktion und 2 
Anfragen pro fraktionslosem Stadtratsmitglied in einer Sitzung vorgesehen. Die Deckelung auf 4 
Anfragen wurde mehrheitlich vom Ältestenrat befürwortet. Die Beantwortung einer Vielzahl von 
Anfragen erfordert einen hohen Verwaltungs- und Personalaufwand. 
 
 
Nr. 4 
 
Da es im Zuge der Renovierung des Saales 13 mit der neuen Legislaturperiode eine neue 
Sitzordnung und eine neue technische Anlage geben soll, ist diese Veränderung notwendig. Die 
geplante Sitzordnung wurde den Fraktionsvorsitzenden bei einer Ortsbesichtigung des Saales 
13 vorgestellt. 
 
 
Nr. 5 
 
Da die Tonträgeraufzeichnungen nach der Genehmigung der Niederschrift gelöscht werden, ist 
ein Anhören der Tonträgeraufzeichnungen der Niederschrift nur vor der Genehmigung möglich. 
 
 
Nr. 6 
 
Auf Antrag der CDU-Stadtratsfraktion zur 54. Sitzung des Stadtrates vom 27.02.2009 soll dem 
Oberbürgermeister die Zuständigkeit für den Erwerb von Grundstücken unter 5.000 € entzogen 
werden. Dann würde die Zuständigkeit auf den Haupt- und Finanzausschuss übergehen. 
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Laut Änderung des § 26 (2) Nr. 13 ThürKO kann die Veräußerung von Gemeindevermögen 
nicht auf beschließende Ausschüsse übertragen werden, soweit diese nicht nach Art oder 
Umfang eine laufende Angelegenheit ist. Der Buchstabe j) im § 27 Abs. 1 muss somit ersatzlos 
gestrichen werden. Die Buchstaben k) – m) werden zu den neuen Buchstaben j) – l). 
 
 
Nr. 7 
 
Die Änderung im § 40 (1) resultiert aus einer Gesetzesänderung. 
 
 
Zu 8 
 
Diese Änderung erfolgte im Ergebnis der Ältestenratsitzung am 21.04.2009.  
 
Nr. 9 
 
Auf Antrag der CDU-Stadtratsfraktion zur 54. Sitzung des Stadtrates vom 27.02.2009 sollen im 
§ 42 die Buchstaben b) und c) ersatzlos gestrichen werden. Die Buchstaben d) und e) werden 
zu den neuen Buchstaben b) und c). Für die Begründung wird auf den Antrag verwiesen. 
 
 
 
Matthias Doht 
Oberbürgermeister  
 
 
 
Anlage  
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III. Unterschriften  
 

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter 

Doht 

Oberbürgermeister 

 

Namen_eingeben 

Steffan 

Tel.: 670 150 

 
 

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter 
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen) 

Amt Keine 
 Bedenken  

Bedenken 
Anmerkungen 

Datum Unterschrift 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen - 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  

 
 
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14) 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  

 


